
 
 

 
 
Pressemitteilung 
  

Reisekostentabelle „Gerichtsbezirke 2024“ zur korrekten Abrechnung 
auswärtiger Anwältinnen und Anwälte erschienen 
 

Wird eine auswärtige Anwältin bzw. ein auswärtiger Anwalt zu den Bedingungen eines 
im Gerichtsbezirk niedergelassenen Anwalts beigeordnet, oder beauftragt, ohne dass 
dies notwendig ist, sind die tatsächlichen Reisekosten nach Rechtsprechung des BGH 
bis zur höchstmöglichen Entfernung innerhalb des Gerichtsbezirks erstattungsfähig (§ 
91 Abs. 2 Satz 1, 2. Hs. ZPO). Bei korrekter Anwendung der Rechtsprechung kann eine 
Kanzlei im Jahr durchschnittlich 500 bis 1.000 
Euro zusätzlich abrechnen. 
 
Reisekostentabelle und zahlreiche Fälle zur 
Reisekostenabrechnung 
 
Die neueste Ausgabe der Fachinfo-Tabelle 
„Gerichtsbezirke 2024“ von Gebührenexperte 
Norbert Schneider bildet jahresaktuell alle 
Gerichte, den jeweils am weitesten entfernten Ort 
innerhalb des Gerichtsbezirks sowie die daraus 
resultierenden abrechnungsfähigen Fahrtkosten 
ab. Ergänzt durch ausführliche 
Berechnungsbeispiele, Musterformulierungen und 
Erläuterungen, wie die Ansprüche geltend zu 
machen sind. 
 
 

Zum Herausgeber: 
Herausgeber und Rechtsanwalt Norbert Schneider 
ist einer der versiertesten Praktiker im Bereich des 
anwaltlichen Gebühren- und Kostenrechts und Autor zahlreicher RVG-Standardwerke. 
Er gibt seine Expertise darüber hinaus in Seminaren weiter und ist Autor der 
eBroschüre „RVG-Reform 2021 kompakt“, Mitherausgeber der „AGS – Zeitschrift für 
das gesamte Gebührenrecht“ sowie der NZFam. 

 
Link zum kostenlosen PDF-Download: 
https://gerichtsbezirke.de/Broschueren/FFI_Gerichtsbezirke_2024.pdf 
 
ISBN: 978-3-96225-157-4 

 

➔ Mit dem Reisekostenrechner auf gerichtsbezirke.de Fahrtkosten berechnen lassen. 
 
 
Umfang: 179 Wörter à 1.297 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
Zur Veröffentlichung und honorarfrei. Hinweis oder Belegexemplar erbeten. 
Der FFI-Verlag erstellt Fachinformationen für freie Berufe. Anwält:innen und Steuerberater:innen erhalten hier wichtige 
Informationen von Top-Autor:innen kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft 
finanziert und ist daher für die Leserinnen und Leser gratis. 
 
Kontakt: 
FFI-Verlag 
Inh. Markus Weins 
Leyboldstraße 12 
50354 Hürth 
Tel.: 02233 946 979-16 
E-Mail: info@ffi-verlag.de 
Website: www.ffi-verlag.de 

https://gerichtsbezirke.de/Broschueren/FFI_Gerichtsbezirke_2024.pdf
https://gerichtsbezirke.de/
mailto:info@ffi-verlag.de
http://www.ffi-verlag.de/
https://gerichtsbezirke.de/Broschueren/FFI_Gerichtsbezirke_2024.pdf

